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Die Uferbefiger find zur Duldung bejtehender Leinpfade verpflichtet und 

fönnen nur dann eine Entfchädigung beanfpruchen, wenn für die Erhaltung der- 
jelben ein hierzu noch nicht verwendeter Theil ihres Grumdftüces in Anspruch 
genommen wird, oder wenn fie Grund und Boden für die Herftellung neuer 
Leinpfade hergeben müfjen. !°) 

Brücden und Stege bilden einen Beftandtheil der Straßen und Wege, zu 
deren Verbindung fie dienen. Fir ihre Herftellung und Erhaltung find dem- 
gemäß die Gefege über NeichS>, Landes, Bezirks- und Gemeindeitraßen, fowie die 

Wegeordnungen maßgebend. Soweit derartige Bauwerke indefjen einen Einfluß 
auf die Gewäfjer äußern, find die politifchen Behörden befugt, auch aus dem 
Gefichtspunfte des Wafjerrechts eine Einwirkung auf ihren Bau und ihre Unter- 

haltung zu üben. '7) 

7. Waffer und Wald. 

sn Defterreich werden den Privat-Waldbefigern durch das Forftgefeg vom 

3. Dezember 1852 (R. ©. B. Nr. 250) und durch) das Gefeß vom 30. Juni 

1884, betreffend Vorkehrungen zur unfchädlichen Ableitung von Gebirgswäfjern 
(R. ©. B. Ver. 117) weitgehende Befchränfungen und Verpflichtungen auferlegt. 
Snsbejondere ermöglicht das Teßterwähnte Gefeh eine Einwirkung der Staats- 

behörden auf die Bewirthichaftung der betreffenden Wälder und regelt die Ver- 
bauung der Wildbäche. inige Angaben über die Wildbachverbauungen im 
Weichjelgebiet find auf S. 350 und etwas ausführlicher im Bd. III ©. 56, 129, 

202, 264, 360 und 386 mitgetheilt. 

NM. Berhältniffe in Hußland. 

Das Wafferrecht ift in den hier in Betracht Fommenden Theilen des 
Nuffischen Neiches niemals geregelt worden, die Fürforge für die Wafjerwirth- 
chaft, jowie für die Landwirthichaft ijt erjt nach Errichtung des Domänen- 

Mintjteriums im Jahre 1837 von diefem in Angriff genommen und hat fich bisher 
hauptjächlich auf Anregungen aller Art bejichränkt, zu denen auch die Gründung 

von landwirthichaftlichen Vereinen und die Gewährung von Unterftügungen bei 
der Anpflanzung von Wäldern in waldlofen Gegenden gehört. Eine weiter- 

gehende Einwirkung im Wege der Gejeggebung hat der Staat nur auf die Ver: 
waltung der Heilquellen (Gef. v. 19. Februar 1885) und die Waldwirthichaft 
(Waldjchuggejeg vom 4. April 1888) geübt. !) 

Eine gejegliche Unterhaltungspflicht binfichtlich der Gemäffer befteht im 
Allgemeinen nicht, die Kanäle werden von der Zentralvegierung verwaltet. Die 
Anordnungen Hinfichtlich der Negulivung von Flüffen oder Flußtheilen ergehen 
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